
 

                TREURATIO Steuerberatungsgesellschaft mbH ◼ Münchner Straße 5 ◼ 82256 Fürstenfeldbruck 
                                                           Tel. 08141 / 5004-0 ◼ www.treuratio.de 

 

T R E U R A T I O 

Steuerberatungsgesellschaft mbH 
 

 
 

 

Vergütungen aus Genussrechten von Arbeitnehmern 

können als Kapitaleinkünfte besteuert werden 

 

Wenn ein Arbeitnehmer bei seinem Arbeitgeber Genussrechte 
kauft, ist es wichtig, ob die Mitarbeiterbeteiligung gewisse Krite-
rien erfüllt, denn dann können Erträge als Kapitaleinkünfte und 
nicht als Arbeitslohn besteuert werden. Genussrechte sind eine 
besondere Form der Unternehmensfinanzierung und gehören 
zum sog. Mezzanine-Kapital. Mezzanine-Kapital ist eine Mi-

schung aus Eigenkapital (wie bei Gesellschaftern) und Fremd-
kapital (wie bei normalen Krediten). Neben Genussrechten zäh-
len dazu z. B. Nachrangdarlehen, stille Beteiligungen und Hyb-
ridanleihen. Beteiligt sind immer zwei Seiten, nämlich der Kapi-
talgeber (Genussrechteinhaber), der Geld zur Verfügung stellt, 
und das Unternehmen (Kapitalnehmer), welches das Geld er-
hält. Kapitalgeber können Mitarbeitende des Unternehmens, 
private Anleger oder professionelle Investoren sein. Kapital-
nehmer können alle Unternehmen sein, die solche Rechte aus-
geben dürfen. 

Im Streitfall hatte ein Arbeitnehmer bei seinem Arbeitgeber Ge-
nussrechte gekauft. Er zahlte das Geld aus eigener Tasche ein 
und trug auch das Risiko von Verlusten. Die Verzinsung hing 
vom Unternehmenserfolg ab, nicht von seiner persönlichen Ar-
beitsleistung. Das Finanzamt wollte die Zinsen wie Arbeitslohn 
besteuern.  

 

Der Bundesfinanzhof entschied jedoch, dass diese Zinsen Kapi-

taleinkünfte sind, und damit wie Zinsen aus einer Geldanlage zu 
behandeln sind, nicht wie Gehalt (Az. VIII R 14/23).  
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Ausschlaggebend seien dafür eigenes eingesetztes Kapital, ech-
tes Verlustrisiko, eigenständiger Vertrag neben dem Arbeitsver-
trag, keine Stimmrechte und keine Beteiligung am Liquidations-
erlös. Das habe zur Folge, dass auf solche Genussrechtszinsen 
in der Regel die Abgeltungsteuer gilt.  

Das Urteil ist wichtig für Mitarbeiterbeteiligungen: Erfüllen sie 
diese Kriterien, werden Erträge meist als Kapitaleinkünfte be-
steuert. 
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